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Vereinbarung über Einreichung und Ausführung von SEPA-
Überweisungen und SEPA-Echtzeitüberweisungen mittels 
Sammelauftrags
Zwischen

Name und Anschrift des Kunden (Zahler)

und der Bank wird folgende Vereinbarung über Einreichung und Ausführung von SEPA-Überweisungen und SEPA-Echtzeitüberweisungen im 
Bündel (Sammelauftrag) getroffen. Ergänzend gelten die Bedingungen für den Überweisungsverkehr, soweit im Folgenden keine anderweitige 
Vereinbarung getroffen wird.

Nähere Angaben zur Bank sind im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ enthalten.

1.	 Erteilung des Sammelauftrags
(1)	 Der Kunde erteilt der Bank den Sammelauftrag auf elektroni-

schem Weg.
(2)	 Es besteht eine Einreichungsobergrenze, die

�	 sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis der Bank ergibt,

�	 sich aus �der Internetseite der Bank 
	   ergibt,

�	 �maximal �������������������������������������  Euro
	 je Sammelauftrag und 
	� maximal �������������������������������������  Euro 
	� je darin enthaltenem Einzelauftrag beträgt oder

�	 sich aus einer separaten Vereinbarung ergibt.

2.	 Bearbeitung und Zugang
(1)	 Geht der Sammelauftrag ein, wird die Bank die Einzelaufträge 

unverzüglich herauslösen.
(2)	 Der Zugang des herausgelösten Einzelauftrags bestimmt sich 

nach Nummer 1.4 der Überweisungsbedingungen.

3.	 Verzicht auf Empfängerprüfung
Der Kunde wird bei der Erteilung des Sammelauftrags die Bank 
anweisen, ob auf die Empfängerprüfung verzichtet wird. Verzichtet 
der Kunde auf die Empfängerprüfung, führt die Bank die im Sammel
auftrag enthaltenen Überweisungen anhand der vom Kunden angege-
benen Kundenkennung aus. Dies kann im Einzelfall dazu führen, dass 
das Geld auf ein Zahlungskonto eingeht, dessen Inhaber nicht der 
vom Kunden namentlich angegebene Zahlungsempfänger ist.

4.	 Widerruf des Sammelauftrags
(1)	 Der Widerruf des Sammelauftrags umfasst auch alle darin 

enthaltenen Überweisungsaufträge. Einzelne Überweisungs-
aufträge können nicht widerrufen werden.

(2)	 Mit dem Zeitpunkt des Zugangs des Sammelauftrags bei der 
Bank kann der Kunde diesen nicht mehr widerrufen. Es gelten 
die Ausnahmen der Absätze 3 und 4.

(3)	 Bank und Kunde können einen bestimmten Kalendertag ver-
einbaren, an dem die in dem Sammelauftrag enthaltenen 
Überweisungsaufträge ausgeführt werden sollen (nach Tag 
terminierter Sammelauftrag). Diesen Sammelauftrag kann 

der Kunde bis zum Ende des vor dem vereinbarten Tag lie-
genden Geschäftstags durch Erklärung gegenüber der Bank 
widerrufen.

(4)	 Bank und Kunde können eine bestimmte Uhrzeit vereinbaren, 
zu der die in dem Sammelauftrag enthaltenen SEPA-Echt-
zeitüberweisungsaufträge ausgeführt werden sollen (nach 
Uhrzeit terminierter Sammelauftrag). Diesen Sammelauftrag 
kann der Kunde

�	 �bis zum Ende des vor dem vereinbarten Tag liegenden 
Geschäftstags

�	 �  Stunden  
�vor dem Ausführungszeitpunkt 
durch Erklärung gegenüber der Bank widerrufen.

5.	 Ablehnung der Ausführung
Sind die Ausführungsbedingungen gemäß Nummer 1.6 Absatz 1 der 
Bedingungen für den Überweisungsverkehr nicht erfüllt, wird die Bank 
die Ausführung des Sammelauftrags beziehungsweise dieser Einzel
aufträge ablehnen. 

�	 �Nutzt ein Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers das 
SEPA-Echtzeitüberweisungsverfahren nicht, wird die Bank 
abweichend von Satz 1 den jeweiligen SEPA-Echtzeitüber-
weisungsauftrag als SEPA-Überweisung nach den Bedin-
gungen für den Überweisungsverkehr und den im Preis- und 
Leistungsverzeichnis geregelten Geschäftstagen und Ausfüh-
rungsfristen bearbeiten.
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